
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/12/17 86/08/0232
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1991

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

63/04 Bundesbedienstetenschutz

Norm

ASchG 1972 §8;

BSG 1977 §10 Abs1;

BSG 1977 §4 Abs1;

BSG EignungsV 1985 §3;

BSG EignungsV 1985 §4 Abs1;

Rechtssatz

Weder nach grammatikalischer Auslegung noch vor dem Hintergrund des § 8 ASchG ergibt sich, daß § 4 Abs 1 der

Verordnung der Bundesregierung vom 11.12.1984, BGBl 1985/02, gesetzwidriger Weise anordnet, daß die gem § 8

ASchG zu erteilende Ermächtigung auf die an einer bestimmten Dienststelle "in Betracht kommenden

Gesundheitseinwirkungen" beschränkt werden dürfte.
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